
Im Interesse der Kunden werden
ab sofort die Bescheide des Zweck-
verbandes Wasser/Abwasser
“Mittlere Elstertal” (ZVME)  zur
Hausanschlusskostenerstattung
(Neubau und Erneuerung) mit ei-
nem Vorläufigkeits- und/oder Vor-
behaltsvermerk versehen. Mit die-
ser Verfahrensweise werden die
Kunden gegebenenfalls auch rück-
wirkend von einem Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs (EuGH)
profitieren. Dieser hat in einem am
Bundesfinanzhof (BFH) anhängi-
gen Revisionsverfahren mit Urteil
vom 03.04.2008 entschieden, dass

die Verlegung von Hausanschlüs-
sen durch ein Wasserversorgungs-
unternehmen unter den Begriff
"Lieferung von Wasser” fällt und
damit dem ermäßigten Steuersatz
von 7 Prozent  (statt gegenwärtig
19 Prozent) zu unterwerfen ist.

Das Urteil des EuGH bezieht sich
im anhängigen Verfahren zwar nur
auf die erstmalige Neuverlegung
eines Hausanschlusses. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass auch
die Erneuerung (Rekonstruktion)
und Reparatur eines Hausan-
schlusses als Nebenleistung zur

Hauptleistung (Wasserlieferung)
angesehen wird und ebenfalls nur
mit dem  ermäßigten Steuersatz
zu belasten ist.

Da das Urteil des EuGH in
Deutschland erst rechtskräftig ist,
wenn sich der BFH im anhängigen
Revisionsverfahren diesem Urteil
anschließt, muss der ZVME bis
dahin auf die Hausanschlussko-
stenerstattungen (Neubau und Er-
neuerung) wie bisher 19 Prozent
Mehrwertsteuer erheben und sie
an das Finanzamt abführen.

Liebe Leserinnen und Leser,

beim Stöbern in den Archiven wird

einmal mehr deutlich, dass die Ver-

sorgung mit gutem Trinkwasser nicht

erst eine Aufgabe der heutigen Zeit

ist, sondern die Menschen in allen

Zeiten beschäftigte. Die Bedingungen

waren noch vor hundert Jahren un-

gleich schwieriger als heute, denn aus

begreiflichen Gründen erfolgte die

Suche nach trinkbarem Wasser um

die Stadtgebiete herum. Die passenden

Teich- und Quellgebiete mussten dann

erst einmal von den Besitzern erwor-

ben werden. Besonders schwierig wur-

de es dann, wenn für das Wasser eine

längere Zuleitung an die Hochbehälter

gelegt werden musste.

An der Tatsache an sich hat sich nichts

geändert. Ausreichend Trinkwasser

in bester Qualität bedarfsgerecht zur

Verfügung zu stellen, ist nach wie vor

eine anspruchsvolle Aufgabe, die nicht

mehr allein für jede Stadt oder Ort-

schaft allein zu lösen ist. Umso mehr

ist jedoch die Leistung jener Zeit an-

zuerkennen, da mit wenig Technik

und umso mehr menschlicher Muskel-

kraft die Rohrgräben geschachtet und

die Leitungen verlegt wurden.

Doch auch die heutigen Investitionen

verlangen, wenn auch auf andere Art,

viel von den dort Beschäftigten ab.

Und sicherlich werden auch diese Bau-

leistungen einst von den zukünftigen

Wasserwirtschaftlern genauso geach-

tet. Das bedeutet aber auch, schon

heute wirtschaftlich mit der Ressource

Trinkwasser umzugehen.

Klaus Peter Creter

Servicenummern:
Beiträge: 0365 - 4870 782, 4870 989
Gebühren: 0365 - 4870 959, 4870 963, 4870 968
Anschlüsse: 0365 - 4870 954
Fäkalabfuhr: 0365 - 4870 823
Niederschlagswasserbeseitigung 0365 - 4870 953
Fax: 0365 - 4870 955

Neue Rechtsprechung
zum Vorteil der Kunden

Zweckverband Wasser/Abwasser
"Mittleres Elstertal"
Gaswerkstraße 10, 07546 Gera
Telefon: 0365 - 487 08 01
Fax: 0365-4870830
E-Mail: geschaeftsstelle@zvme.de
Internet: www.zvme.de

OTWA
Ostthüringer Wasser und
Abwasser GmbH
Gaswerkstraße 10, 07546 Gera
E-Mail: kundendienst@otwa.info
Internet: www.otwa.info

So erreichen Sie uns:

Unsere Kundensprechzeiten
Montag und Mittwoch:
9 bis 17 Uhr
Dienstag und Donnerstag:
9 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung

Das OTWA-Notfalltelefon 0365 - 48 700 ist rund um die Uhr für Sie erreichbar

Klaus-Peter-Creter
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Öffentliche Leitungsbestände werden vermessen
Gemäß Beschluss des Verbands-
ausschusses des Zweckverbandes
Wasser/Abwasser “Mittleres
Elstertal” (ZVME) hat sich der Ver-
band für eine schrittweise Ent-
wicklung eines flächendeckenden,
raumbezogenen Leitungsinforma-
tions- und Dokumentationssy-
stems für die Bereiche Wasser und
Abwasser einschließlich Elektro-
und MSR-Kabel auf der Grundlage
digitaler Bestandsunterlagen ent-
schieden.
Voraussetzung zur Erstellung die-
ser digitalen Bestandsunterlagen
ist eine flächendeckende Vermes-
sung der öffentlichen Leitungsbe-
stände. Die notwendigen Vermes-
sungsleistungen Trinkwasser,
Abwasser und Elektro + MSR Ka-
bel werden in  Cronschwitz und
Veitsberg in den kommenden Wo-
chen von der TRIGIS Vermessung
und Geoinformatik GmbH, Heidel-
bergstraße 7 in 07554 Korbußen
vorgenommen.
“Wir möchten Sie bitten die Ver-
messungsarbeiten zu unterstützen,
in dem den Mitarbeitern z. B. die

Möglichkeit gegeben wird, Ver-
bzw. Entsorgungsleitungen oder
Hausanschlüsse auch auf ihren
privaten Grundstücken ein zumes-
sen.” So Heike Löffler, Gruppenlei-
terin Investitionen/Bestands-
management bei der OTWA.
Dem Zweckverband und der OT-
WA ist bewusst, dass die Vermes-
sungen für die Anwohner kleinere

Unannehmlichkeiten bedeuten.
Ziel ist es jedoch, diese auf ein
Minimum zu reduzieren. Für Ihre
Fragen stehen Ihnen Heike Löffler
(Tel.: 0365 – 4870 857) sowie Ellen
Höhn (Tel.: 0365 – 4870 867) beide
von der OTWA, die für den ZVME
die Maßnahme organisiert und
steuert, gern zur Verfügung.

Öffentliche Leitungsbestände werden vermessen. Quelle: TRIGIS/ OTWA




